
Unterrichtung über den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Abkommens zwischen der Europäischen 
Union und den Vereinigten Staaten von Amerika über die Verarbeitung von Zahlungsverkehrsdaten 
und deren Übermittlung aus der Europäischen Union an die Vereinigten Staaten von Amerika für 

die Zwecke des Programms zum Aufspüren der Finanzierung des Terrorismus 

Das am 28. Juni 2010 in Brüssel unterzeichnete Abkommen zwischen der Europäischen Union und den 
Vereinigten Staaten von Amerika über die Verarbeitung von Zahlungsverkehrsdaten und deren Übermittlung 
aus der Europäischen Union an die Vereinigten Staaten von Amerika für die Zwecke des Programms zum 
Aufspüren der Finanzierung des Terrorismus tritt gemäß seinem Artikel 23 Absatz 1 am 1. August 2010 in 
Kraft.
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